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BEBAUUNGSPLAN
„GEWERBEPARK VORDERES 
KINZIGTAL“ (KINZIGPARK I),

1. ÄNDERUNG

Vorentwurf
zur frühzeitigen Beteiligung

Beratung im Gemeinderat
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Lage des Plangebiets

• Zwischen Kinzigsdamm und 
Schwarzwaldbahn bzw. Mühlbach

• Anschluss an Nordspange

Plangebiet und Umgebung

• Erschließung wird aktuell 
durchgeführt

• Kinzigpark II und Hukla-Areal 
nördlich angrenzend

Anlass der Änderung

• Änderung Zufahrt

• Anpassung Festsetzungen

Offenburg
Hausach

Plangebiet

B33

Ausgangssituation

Berghaupten

Gengenbach

Ohlsbach
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Übergeordnete Vorgaben

Raumordnung

• Der Bebauungsplan entspricht den 
Zielen der Raumordnung.

Flächennutzungsplan (FNP)

• Darstellung im FNP als 
Gewerbebaufläche (G)

Schutzgebiete, Naturschutz

• Keine Schutzgebiet (z. B. NSG, LSG, 
FFH, …) betroffen

• Kein HQ100  Ausnahme: 
geänderte Zufahrt, daher Ausnahme 
nach § 78 WHG erforderlich

• HQextrem Kennzeichnung

Flächennutzungsplan

Schutzgebiete Hochwassergefahrenkarte
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Rechtsverbindlicher Bebauungsplan
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Rechtsverbindlicher Bebauungsplan

Zusammenfassung

• Satzungsbeschluss 07.12.2009

• Industriegebiet (GI) mit 
Geräuschkontingentierung

• Gebäudehöhe etwa 25 m

• Grundflächenzahl 0,6/+0,2 bei 
entsprechenden Maßnahmen

• Geschossflächenzahl 2,4

• Grünflächen zur Eingrünung und als 
Ausgleich („Gewerbepark“)

• Baumpflanzungen öffentlich und 
privat 

• Stichstraßen, Schleifenstraße
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Rechtsverbindlicher Bebauungsplan

Zusammenfassung

• Satzungsbeschluss 07.12.2009

• Industriegebiet (GI) mit 
Geräuschkontingentierung

• Gebäudehöhe etwa 25 m

• Grundflächenzahl 0,6/+0,2 bei 
entsprechenden Maßnahmen

• Geschossflächenzahl 2,4

• Grünflächen zur Eingrünung und als 
Ausgleich („Gewerbepark“)

• Baumpflanzungen öffentlich und 
privat 

• Stichstraßen, Schleifenstraße
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Rechtsverbindlicher Bebauungsplan

Zusammenfassung

• Satzungsbeschluss 07.12.2009

• Industriegebiet (GI) mit 
Geräuschkontingentierung

• Gebäudehöhe etwa 25 m

• Grundflächenzahl 0,6/+0,2 bei 
entsprechenden Maßnahmen

• Geschossflächenzahl 2,4

• Grünflächen zur Eingrünung und als 
Ausgleich („Gewerbepark“)

• Baumpflanzungen öffentlich und 
privat 

• Stichstraßen, Schleifenstraße
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Vergleich Rechtsverbindlicher Bebauungsplan – 1. Änderung
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Bebauungsplan-Vorentwurf der 1. Änderung

Rechtsverbindlicher Bebauungsplan
1. Ä nderung

Art der baulichen Nutzung
Industriegebiet (GI) gemä ß  § 9 BauNVO Gewerbegebiet (GE) gemäß  § 8 BauNVO
Zulä ssig sind:
 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhä user, 

Lagerplä tze und ö ffentliche Betriebe
 Tankstellen

Zulässig sind
 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, 

Lagerplätze und ö ffentliche Betriebe
 Geschäfts-, Bü ro- und Verwaltungsgebäude
 Anlagen fü r sportliche Zwecke
 Selbständige Lagerplätze

Gemä ß  § 1 Abs. 5 BauNVO sind nicht zulä ssig:
 Beherbergungsbetriebe
 Laborbetriebe
 Dienstleistungsbetriebe
 Unterhaltungsbetriebe
 Schank- und Speisewirtschaften
 Einzelhandelsbetriebe
 Anlagen fü r kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke

Nicht zulässig sind:
 Vergnü gungsstätten
 Tankstellen (hiervon ausgenommen sind 

Elektrotankstellen)

Ausnahmsweise kö nnen zugelassen werden:
 Wohnungen fü r Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonen sowie fü r 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenü ber in Grundflä che und Baumasse 
untergeordnet sind

Ausnahmsweise kö nnen zugelassen werden:
 Wohnungen fü r Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonen sowie fü r 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenü ber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind

 Anlagen fü r kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke

Kontingentierung der Gerä uschemissionen Die bisherige Kontingentierung der 
Geräuschemissionen wird angepasst.
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Bebauungsplan-Vorentwurf der 1. Änderung

Grundflä chenzahl 0,6
Überschreitung bis zu 0,8, wenn fü r 
überschrittene Flä che
a) Ausgleichsbegrü nung der Dachflä chen
b) Entsiegelung befestigte Flä chen
c) Rü ckhaltung anfallendes Regenwasser

Grundflächenzahl 0,8

GFZ = 2,4 Wie bisher.

BMZ 10,0

GH = 193,50 m+NN
(etwa 25 m ü ber Gelä nde)

Wie bisher.

nicht ü berbaute Grundstü cksflä chen auf 
Straß enniveau aufzufü llen

Baugrundstü cke auf Straß enniveau aufzufü llen

a – abweichende Bauweise (> 50 m) Wie bisher.

Baugrenzen Wie bisher.

Nebenanlagen, Garagen und Stellplä tze nur 
innerhalb der ü berbaubaren Grundstü cksflä chen 
zulä ssig.

Nebenanlagen zur Versorgung des Gebiets sind 
auch auß erhalb der ü berbaubaren 
Grundstü cksflä chen zulä ssig.

Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze sind auch 
auß erhalb der ü berbaubaren Grundstü cksflächen 
zulässig.
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Bebauungsplan-Vorentwurf der 1. Änderung

Straß enverkehrsflä chen
Vier Stichstraß en und eine Schleifenstraß e Nur noch zwei Stichstraß en und Verzicht auf 

Schleifenstraß e.

Fü r Straß enbeleuchtung Natriumdampf-
Hochdruckleuchten oder deren 
Weiterentwicklung zu verwenden.

insektenfreundliche Auß enleuchten
(vorzugsweise warmweiß e LED- Leuchten) 
sowie Leuchtgehäuse, die gegen das Eindringen 
von Spinnen und Insekten geschü tzt sind und 
deren Oberflächentemperatur 60° C nicht 
übersteigt.

Je Grundstü ck ist eine Einfahrt mit einer Breite 
bis maximal 10 m zulä ssig. Bei 
Grundstü cksgröß en von mehr als 3.000 m²  ist 
eine zweite Einfahrt mit maximal 10 m Breite 
zulä ssig.

Entfällt.

Bö schungen und Stü tzmauern sowie 
Stü tzfundamente, die zur Herstellung der 
öffentlichen Verkehrsflä chen erforderlich sind, 
sind auf den privaten Baugrundstü cken zu 
dulden.

Festsetzung der Bö schungen in der Planzeichnung.

Die fü r ein Leitungsrecht festgesetzten Flä chen 
dienen dem Leitungsträ ger. Auf den fü r ein 
Leitungsrecht festgesetzten Flä chen kann eine 
bauliche Nutzung ausnahmsweise zugelassen 
werden.

Wie bisher

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu 
fü hren.

Wie bisher.



Zweckverband Gewerbepark Vorderes Kinzigtal

Bebauungsplan „Gewerbepark Vorderes Kinzigtal“ (Kinzigpark I), 1. Änderung

13.12.201812 |

Bebauungsplan-Vorentwurf der 1. Änderung

Grü nordnung
Flä che zwischen Kinzigdamm (begleitender Weg) 
und Bauflä chen des GI sowie Flä che entlang 
nordwestlicher Grenze als Ö G ausgewiesen.
Herstellung Graben im Bereich der ö ffentlichen 
Grü nflä che entlang des Kinzigdammes.

Wird reduziert.

Flä chen entlang Mü hlbach als Ö G ausgewiesen. Wie bisher.

nicht ü berbaubare private Flä chen sind mit 
Ausnahme der Zufahrten vom Eigentü mer 
gä rtnerisch anzulegen und zu unterhalten.

Entfällt.

Grü nzü ge Nur noch eine Grü nfläche (vorher zwei).

Je Baugrundstü ck ist pro angefangenen 500 m²  
Baugrundstü cksflä che ein heimischer, mittel- bis 
groß kroniger Laubbaum zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten.

Wie bisher.

Etwa 100 Bä ume im Straß enraum Wie bisher.

Festsetzung Fassadenbegrü nung Entfällt.

Festsetzung Stellplatzbegrü nung: 1 Baum je 10 
Stellplä tze 

Entfällt.

Wasserdurchlä ssige Befestigung Stellplatzflä chen Wasserdurchlässige Befestigung fü r Pkw-
Stellplatzflächen 
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Bebauungsplan-Vorentwurf der 1. Änderung

Ausgleichsmaß nahmen
 Abgrabung und Extensivierung von 

Wiesenflä chen (M1)
 Ausweisung / Ergä nzung eines 

Gehö lzsaumes entlang des Mü hlbaches 
zwischen Baugebiet und Nordspange 

(beidseits) und abschnittsweise 
Bepflanzung des Entwä sserungsgrabens 
sowie Ausweisung eines Streuobstgü rtels 
(M2)

 Abschnittsweise naturnahe Gestaltung des 
Mü hlbaches (M3)

 Renaturierung Strohbach (M4)

Wird noch ergänzt.
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Bebauungsplan-Vorentwurf

Ursprungs-

bebauungsplan
1. Änderung Differenz

Geltungsbereich 297.259 m² 297.326 m²

Äußere Erschließung 5.652 m² 7.788 m² 2.136 m²

Verkehrsflächen 31.172 m² 23.634 m² -7.538 m²

Versorgungsflächen 0 m² 416 m² 416 m²

Grünflächen: Grünzug 1.637 m² 1.212 m² -425 m²

Grünflächen: Eingrünung 7.957 m² 1.435 m² -6.522 m²

Grünflächen: Gewässerrandstreifen 15.552 m² 12.653 m² -2.899 m²

Wasserflächen 13.550 m² 14.461 m² 911 m²

Nettobauland 220.894 m² 235.727 m² 14.833 m²

Grundflächenzahl 0,6 0,8 0,2

versiegelbare Fläche 132.536 m² 188.582 m² 56.045 m²

Grünordnung

• Erhöhung Nettobauland

• Erhöhung Ausnutzbarkeit durch höhere GRZ

• Ausgleichsmaßnahmen für zusätzlich versiegelbare Flächen 

• Bisher festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen können nicht 
umgesetzt werden  neue Maßnahmen erforderlich
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Bebauungsplan-Vorentwurf der 1. Änderung

Rechtsverbindliche Bauvorschriften 1. Ä nderung
Dachgestaltung
Flachdä cher, geneigte Dä cher bis 30° sowie 
Sheddä cher.

Dächer mit einer Dachneigung bis 45° .

Nicht zulä ssig sind unbeschichtete 
Dacheindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei.

Wie bisher.

Begrü nte Dä cher sind zulä ssig.
Vorgaben fü r Ausgleichsbegrü nungen

Wird gestrichen.
Anmerkung: Dachbegrü nung ist weiterhin zulässig.

Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind 
zulä ssig.

Wird gestrichen.
Anmerkung: Solarenergie ist weiterhin zulässig.

Vorgaben zu Beleuchtungsanlagen (insbesondere
zu Bahnanlagen)

In Hinweise (Ziff. C6).

Einfriedungen (offen und geschlossen) sind bis zu 
einer Hö he von 2,5 m als lebende Einfriedungen 
(Hecken mit darin eingezogenen 
Maschendrahtzä unen), als Maschendrahtzä une 
oder als Holzzä une zulä ssig.

Einfriedungen sind bis zu einer Hö he von 2,5 m als 
Doppelstabmattenzaum (grü n und verzinkt) 
zulässig.
Mindestens ¼  der Länge der Einfriedung ist mit 
Sträuchern oder Hecken zu hinterpflanzen.

Die Verwendung von Stacheldraht ist nicht 
zulä ssig.

Die Verwendung von Stacheldraht und 
Elektrozäunen ist nicht zulässig.

Die nicht ü berbauten Flä chen oder betrieblich 
nicht genutzten Freiflä chen sind zu begrü nen.

Wie bisher.
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Bebauungsplan-Vorentwurf der 1. Änderung

Rechtsverbindliche Bauvorschriften 1. Ä nderung
Werbeanlagen sind nur an der Stä tte der eigenen 
Leistung innerhalb der ü berbaubaren 
Grundstü cksflä chen zulä ssig. Sie dü rfen die 
Gebä udehö he nicht ü berschreiten.

Werbeanlagen an Gebäuden sind nur bis zu einer 
Länge von 2/3 der entsprechenden Gebäudelänge 
zulässig. Werbeanlagen dü rfen die Traufhö he des 
Gebäudes nicht ü berragen.

Die maximale Größ e der Werbeanlagen beträ gt 
2,75 m x 3,75 m (Euro-Format).

Zulässige Größ e der Werbeanlage an Gebäuden 
richtet sich nach entsprechender Fassadengröß e, an 
der die Werbeanlage angebracht wird: 
- Bis zu einer Fläche von 100 m²  eine 

Werbeanlage mit bis zu 10 m²  zulässig.
- Ab einer Fassadenfläche von 100 m²  darf die 

Größ e der Werbeanlage 10% der 
Fassadenfläche nicht ü berschreiten.

Hierbei gelten auch Fassaden mit Versatz als eine 
Fassadenfläche.

Nicht zulä ssig sind fluoreszierende, blinkende 
Werbeanlagen, Werbeanlagen mit Laufschrift 
sowie „ Sky-Beamer“  („ Disco-Strahler“ ).

Freistehende Werbeanlagen (z.B. Werbetafeln) 
dü rfen eine Hö he von 10,0 m nicht ü berschreiten. 
Pylone und Fahnenmasten dü rfen eine Hö he von 
15,0 m nicht ü berschreiten. Die Werbefläche darf 
maximal 2,0 m hoch und maximal 3,0 m lang sein.
Werbeanlagen mit beweglicher Schrift- und 
Bildwerbung sowie Werbeanlagen mit 
wechselndem bewegtem Licht sowie Booster 
(Lichtwerbung am Himmel) sind nicht zulässig.
Sammelwerbeanlagen sind nur auf ö ffentlichen 
Flächen zulässig.
Anmerkung: Im Eingangsbereich des Gewerbeparks 
ist die Errichtung einer Sammelwerbeanlage 
beabsichtigt.
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Bebauungsplan-Vorentwurf
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Bebauungsplan-Vorentwurf

Ausblick

• Frühzeitige Beteiligung

• Entwurfsbilligung, Offenlagebeschluss

• Offenlage

• Satzungsbeschluss
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VIELEN DANK FÜR IHR 
INTERESSE
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Bebauungsplan-Vorentwurf
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Bebauungsplan-Vorentwurf
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Bebauungsplan-Vorentwurf
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Bebauungsplan-Vorentwurf
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Bebauungsplan „Langmatt“, Appenweier
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Bebauungsplan „GRO“, Offenburg
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Bebauungsplan „Industriegebiet II“, Friesenheim

= etwa 25 m
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Bebauungsplan „Industriegebiet West IV“, Kenzingen



Zweckverband Gewerbepark Vorderes Kinzigtal

Bebauungsplan „Gewerbepark Vorderes Kinzigtal“ (Kinzigpark I), 1. Änderung

13.12.201829 |

Bebauungsplan „DYN A5“, Ettenheim
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Bebauungsplan „Gewerbegebiet Elgersweier“, Elgersweier
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Bebauungsplan „Gewerbegebiet Elgersweier“, Elgersweier


